
 
 
 

Satzung zur Änderung der Fachprüfungsordnung für den Bachelor- und 
Masterstudiengang Medizintechnik an der  Universität Erlangen-Nürnberg  

 
Vom 30. Oktober 2009 

 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Erlangen-Nürnberg folgende 
Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Fachprüfungsordnung für den Bachelor- und Masterstudiengang Medizintechnik 
der Universität Erlangen-Nürnberg, vom 15. September 2009, wird wie folgt 
geändert: 
 
1. § 38 wird wie folgt geändert: 
 

a) Abs. 1 Satz 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

„1Die Grundlagen- und Orientierungsprüfung (GOP) umfasst die Module B2.1, 
B3.1, B3.2 und B4.2 der Anlage 1.“ 
 

b) In Abs. 2 wird die Zahl „45“ durch die Zahl „30“ ersetzt. 
 
2. § 39 Abs. 1 Nr. 2 erhält folgende neue Fassung 
 

„2. den Prüfungen der Module B1.1-B1.3, B2.2, B2.3, B3.3-B3.6, B4.1, B4.3-
B4.6 sowie der Modulgruppen B5 bzw. B6, B7 und B8 der Anlage 1 und“ 
 

3. In der Tabelle der Anlage 1 werden in den Zeilen der Module B1.1, B2.2 und B4.4 
in der Spalte GOP jeweils das Wort „GOP“ gestrichen. 

 
§ 2 

 
Die Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2009 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Erlangen-
Nürnberg vom 23. September 2009 und der Genehmigungsfeststellung des Rektors 
vom 15. Oktober 2009. 
 
 
Erlangen, den 30. Oktober 2009  
 
 
 
 
Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske 
Rektor 
 
 
Die Satzung wurde am 30. Oktober 2009 in der Universität Erlangen-Nürnberg 
niedergelegt; die Niederlegung wurde am 30. Oktober 2009 durch Anschlag in der 
Universität Erlangen-Nürnberg bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 
30. Oktober 2009. 
 


